
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1992/9/1 4Ob61/92,
4Ob1056/95, 4Ob54/02y

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.09.1992

Norm

UWG §9 C2

Rechtssatz

Die beteiligten Verkehrskreise müssen den Namen des Zeichenträgers nicht kennen; für den Kennzeichnungsgrad

genügt es schon, wenn an eine bestimmte Ware (des Zeichenträgers) gedacht wird. Nur eine solche Au assung trägt

dem mit der MSchGNov 1977 durch die freie Übertragbarkeit des Markenrechtes in § 11 Abs 2 MSchG gescha enen

Markenfunktionsverständnis Rechnung, wonach es ausreicht, daß eine Marke auf ein bestimmtes Produkt und dessen

Beschaffenheit hinweist. - "Pickfein".

Entscheidungstexte

4 Ob 61/92

Entscheidungstext OGH 01.09.1992 4 Ob 61/92

Veröff: MR 1992,257 = WBl 1993,60 = ÖBl 1993,92 = ecolex 1993,35

4 Ob 1056/95

Entscheidungstext OGH 10.08.1995 4 Ob 1056/95

nur: Für den Kennzeichnungsgrad genügt es schon, wenn an eine bestimmte Ware (des Zeichenträgers) gedacht

wird. (T1)

4 Ob 54/02y

Entscheidungstext OGH 09.04.2002 4 Ob 54/02y
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